
 

  

 

 
 

  

   

 

Ried-Brig, im Januar 2022 

 

 

Beteiligung der Heimbewohner an den Pflegekosten  

 

 

Liebe Heimbewohnerin, lieber Heimbewohner 

Geschätzte Damen und Herren 

 

Die Verordnung über die Planung und Finanzierung der Langzeitpflege legt die Beteiligung der 

Bewohner an den Pflegekosten in den Pflegeheimen fest. Der Beteiligungssatz wird zu Beginn des 

Aufenthalts festgelegt und gilt für die Dauer von drei Jahren.  
 

Die Höhe der Beteiligung ist vom steuerbaren Vermögen und der Pflegestufe der Bewohner ab-

hängig. Daher benötigen wir eine offizielle Einschätzung des Vermögens. Im Anhang finden Sie 

das entsprechende Formular des Kantons Wallis. Bitte lassen Sie das Reinvermögen von der Steu-

erbehörde Ihrer Wohnsitzgemeinde bestätigen und unterschreiben (Punkt 2). Danach können Sie 

uns das Formular bitte zurücksenden. 

 

Die Beteiligungen präsentieren sich wie folgt: 

 

Vermögen Beteiligung Tarife 2022 

Bezüger von Sozialleistungen Keine  

bis Fr. 100‘000 0%  

von Fr. 100‘000 bis Fr. 199‘999 5% Fr. 5.75 pro Tag  

von Fr. 200‘000 bis Fr. 499‘999 10% Fr. 11.50 pro Tag 

ab Fr. 500‘000 20% Fr. 23.- pro Tag 

 
 

Für Fragen steht Ihnen die Heimleitung jederzeit zur Verfügung. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

Alters- und Pflegeheim Santa Rita 

 

 

Urban Eyer, Heimleiter 

 

 

 

Beilage: Formular des Kantons zur Bestimmung der Beteiligung der Versicherten an den Pflegekosten 


